








DaS
LEISTunGS-
SPEKTrum

Beratung – Diagnostik – Therapie 
• Sprachentwicklungsverzögerungen/-störungen
• Artikulationsstörung 
• Dysgrammatismus (Grammatikstörung)
• Myofunktionelle Störungen (Fehlfunktion von Kau-, 

Schluck- und/oder Gesichtsmuskulatur)
• Auditive Verarbeitungs- u. Wahrnehmungsstö-

rungen
• Redeflussstörungen (Stottern, Poltern)
• Rhinophonie (Näseln)
• Aphasie (neurologisch bedingte Sprachstörung)
• Dysarthrie (neurologisch bedingte Sprechstörung)
• Sprechapraxie (Störung der Bewegungsplanung)
• Dysphagie (Schluckstörungen)
• Dysphonie (Stimmstörungen)
• Rehabilitation nach Laryngektomie  

(Kehlkopfentfernung) 



Kosten
Die Behandlungskosten werden in der Regel von den 
gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernom-
men. Erwachsene zahlen einen vorgeschriebenen 
Eigenanteil in Höhe von 10% des Kassensatzes plus 
10 Euro Verordnungsgebühr. 
Kinder und Jugendliche sind generell von der Zuzah-
lung befreit. 

Verordnung
Eine logopädische Therapie wird ärztlich verordnet. 
Ein Rezept erhalten Sie bei Bedarf durch Ihren Haus-
arzt, Kinderarzt, HNO-Arzt, Phoniater, Neurologen 
oder Kieferorthopäden. 

Therapie
Je nach Störungsbild und Belastbarkeit bekommen 
Sie von Ihrem Arzt Therapieeinheiten von 30, 45 oder 
60 Minuten verordnet. Die Therapie findet in der Regel 
1-2 wöchentlich statt.

WEGE In DIE
THEraPIE


